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599. Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend den Geltungsbereich des Internatio-
nalen Abkommens zur Schaffung eines Interna-

tionalen Tierseuchenamtes in Paris

Nach Mitteilungen der Französischen Regierung
haben folgende weitere Staaten ihre Beitrittsurkun-
den zum Internationalen Abkommen zur Schaffung
eines Internationalen Tierseuchenamtes in Paris
(BGBl. Nr. 285/1928, letzte Kundmachung des
Geltungsbereichs BGBl. Nr. 84/1990) hinterlegt:

Staaten:

Albanien
Bhutan
China
Costa Rica
Estland
Georgien
Kasachstan
Kirgisistan
Kroatien
Lettland
Namibia
Slowakei
Slowenien
Tadschikistan
Tschechische Republik
Turkmenistan
Ukraine
Usbekistan

Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

11. Februar 1991
14. Dezember 1990
18. Februar 1992
28. Juni 1993
13. Jänner 1992
30. September 1992
23. April 1993

8. Juli 1992
13. Jänner 1992
29. Mai 1992
10. Dezember 1990
3. Mai 1993

30. Dezember 1991
21. September 1992
15. März 1993
25. September 1992
16. Juni 1993
9. Oktober 1992

Vranitzky

6 0 0 . Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die Anerkennung und Vollstrek-

kung ausländischer Schiedssprüche

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat die Schweiz am 23. April 1993

den anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations-
urkunde erklärten Vorbehalt *) zum Übereinkom-
men über die Anerkennung und Vollstreckung
ausländischer Schiedssprüche (BGBl. Nr. 200/1961,
letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl.
Nr. 429/1993) zurückgezogen.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 266/1965

Vranitzky

6 0 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die Überstellung verurteilter

Personen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats hat Portugal am 28. Juni 1993 seine
Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen über
die Überstellung verurteilter Personen (BGBl.
Nr. 524/1986, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereichs BGBl. Nr. 180/1993) hinterlegt.

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde hat Portugal nachstehende Erklärung abge-
geben:

A. Portugal wird für den Fall, daß es Vollstrek-
kungsstaat ist, jenes Verfahren anwenden, das
Artikel 9 Absatz 1 lit. a vorsieht;

B. Die Vollstreckung eines ausländischen Urteils
wird auf Grundlage eines Urteils eines
portugiesischen Gerichtes stattfinden, welches
es nach Überprüfung und vorheriger Bestäti-
gung vollstreckbar erklärt;

C. Muß eine ausländische Strafe angepaßt
werden, so wird Portugal mit Rücksicht auf
den Fall und in Übereinstimmung mit dem
portugiesischen Gesetz die ausländische Strafe
umwandeln oder ihre Länge herabsetzen, falls
die Strafe die höchste Strafdrohung nach
portugiesischem Recht übersteigt;
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D. Für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 4 erklärt
Portugal, daß der Begriff „Staatsangehöriger"
auf alle portugiesischen Staatsangehörigen
unabhängig davon Anwendung findet, auf
welche Weise die Staatsangehörigkeit erwor-
ben wurde;

E. Portugal ist in der Lage, die Überstellung von
Ausländern und staatenlosen Personen anzu-
nehmen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt
im Vollstreckungsstaat haben;

F. In Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 7
verlangt Portugal die Notifizierung der
Durchbeförderung auf dem Luftwege über
sein Hoheitsgebiet;

G. Portugal verlangt, daß die Unterlagen, auf die
sich Artikel 17 Absatz 3 bezieht, mit einer
Übersetzung ins Portugiesische oder Französi-
sche versehen sein müssen.

Vranitzky

602.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages, dessen Art. I Z 4 und Art. III Abs. 2
verfassungsändernd sind, wird genhemigt.

Abkommen zur Änderung des Abkommens
vom 14. September 1955 zwischen der Repu-
blik Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland über Erleichterungen der Grenz-
abfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und
Schiffsverkehr in der Fassung der Abkommen
vom 21. Jänner 1975 und 16. September 1977

Die Republik Österreich

und

die Bundesrepublik Deutschland,

in der Absicht, die Anwendung des Abkommens
vom 14. September 1955 zwischen der Republik
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland
über Erleichterungen der Grenzabfertigung im
Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr *) in der
Fassung der Abkommen vom 21. Jänner 1975**)
und 16. September 1977 ***) zu vereinfachen und
den veränderten Bedürfnissen anzupassen, sind wie
folgt übereingekommen:

Artikel I

1. Artikel 2 Buchstabe a des Abkommens erhält
folgende Fassung:

,,a) „Grenzabfertigung" die Durchführung aller
Vorschriften der vertragschließenden Teile,
die aus Anlaß des Grenzübertritts von
Personen und der Ein-, Aus- und Durchfuhr
von Waren oder von Werten, die den
Devisenbestimmungen unterliegen, anzuwen-
den sind;"

2. Artikel 2 des Abkommens wird folgender neuer
Buchstabe d angefügt:

,,d) „Bedienstete" die Personen, die zu den für die
Grenzabfertigung zuständigen Behörden ge-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 240/1957
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 331/1979

***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 332/1979

hören und ihren Dienst bei den vorgeschobe-
nen Grenzdienststellen oder in Verkehrsmit-
teln während der Fahrt ausüben."

3. Artikel 3 des Abkommens erhält folgende
Fassung:

„(1) Für die Grenzabfertigung durch den
Nachbarstaat im Gebietsstaat finden die Vorschrif-
ten des Nachbarstaates nach Maßgabe dieses
Abkommens Anwendung. Im übrigen gilt das Recht
des Gebietsstaates.

(2) Die innerhalb des gemäß Artikel 4 Absatz 6
bestimmten örtlichen Bereichs von den Bediensteten
des Nachbarstaates durchgeführten Amtshandlun-
gen gelten als in der Gemeinde des Nachbarstaates
durchgeführt, in deren Gebiet sich der zugehörige
Grenzübergang befindet.

(3) Wird im örtlichen Bereich gegen die in
Artikel 2 Buchstabe a genannten Vorschriften des
Nachbarstaates verstoßen, so gelten diese Zuwider-
handlungen als in der im Absatz 2 genannten
Gemeinde begangen."

4. Im Artikel 4 Absatz 7 entfallen die Sätze 2 und
3.

5. Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens erhält
folgende Fassung:

„(1) Zu den im Artikel 4 Absatz 5 erwähnten
Befugnissen gehört auch das Recht der Festnahme
und zwangsweisen Zurückweisung. Die Bedienste-
ten des Nachbarstaates sind jedoch nicht befugt,
Angehörige des Gebietsstaates auf dessen Gebiet
festzunehmen, in Haft zu halten oder in den
Nachbarstaat zu verbringen. Sie dürfen aber diese
Personen der eigenen vorgeschobenen Grenzdienst-
stelle oder, wenn eine solche nicht besteht, der
Grenzdienststelle des Gebietsstaates zur schriftli-
chen Aufnahme des Sachverhaltes vorführen."

6. Die Überschrift zu Abschnitt II des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:

„Rechtsstellung der Bediensteten des Nachbarstaa-
tes"
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7. Artikel 10 des Abkommens erhält folgende
Fassung:

„(1) Die Bediensteten und die mit der Dienstauf-
sicht betrauten Personen des Nachbarstaates dürfen
sich auf Grund eines mit Lichtbild versehenen
Dienstausweises zu der Grenzdienststelle begeben,
bei der sie ihre dienstliche Tätigkeit im Gebietsstaat
durchzuführen haben.

(2) Zur Begründung eines Wohnsitzes im
Gebietsstaat bedürfen Bedienstete des Nachbarstaa-
tes sowie ständig mit ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebende Personen (Haushaltsangehörige)
keiner besonderen Bewilligung. Zum Grenzübertritt
im Verkehr mit dem eigenen Staat und zum
Aufenthalt im Gebietsstaat genügt ein mit Lichtbild
versehener Ausweis, der von der vorgesetzten
Dienststelle des Bediensteten auszustellen ist."

8. Artikel 16 Absatz 1 des Abkommens erhält
folgende Fassung:

„(1) Die Bediensteten des Nachbarstaates, die auf
Grund dieses Abkommens regelmäßig im Gebiets-
staat beschäftigt werden, sind den entsprechenden
Dienststellen des Gebietsstaates schriftlich unter
Angabe der Geburtsdaten und des Dienstgrades zu
benennen. Diese Benennung hat jeweils zum
1. April und 1. Oktober des laufenden Kalenderjah-
res zu geschehen."

9. Nach Artikel 21 des Abkommens wird
folgender neuer Artikel 22 eingefügt:

„Artikel 22

(1) Der Gebietsstaat wird die Errichtung und den
Betrieb der ausschließlich für die Tätigkeit der
vorgeschobenen Grenzdienststellen und für die
Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während der
Fahrt erforderlichen Fernmeldeanlagen sowie deren
Verbindung mit den entsprechenden Anlagen des
Nachbarstaates gebührenfrei bewilligen, vorbehalt-
lich der Erstattung etwaiger Kosten für Errichtung
und Miete. Der Betrieb dieser Fernmeldeanlagen
gilt als interner Verkehr des Nachbarstaates.

(2) Die zuständigen Verwaltungen der vertrag-
schließenden Teile werden die gemäß Absatz 1
erforderlichen Maßnahmen nach Herstellung des
gegenseitigen Einvernehmens ergreifen."

10. Die bisherigen Artikel 22 bis 29 werden
Artikel 23 bis 30.

11. Der neue Artikel 24 erhält folgende Fassung:

„(1) Gewerbetreibende des Nachbarstaates sowie
ihr Personal dürfen bei den vorgeschobenen

Grenzdienststellen alle die Grenzabfertigung be-
treffenden Tätigkeiten ausüben, die sie bei entspre-
chenden Dienststellen im Nachbarstaat vorzuneh-
men berechtigt sind. Die Gewerbetreibenden
unterliegen hinsichtlich dieser Tätigkeiten sowie der
Einrichtung eines dazu erforderlichen Büros den
gewerberechtlichen Vorschriften des Nachbarstaa-
tes.

(2) Das Personal der Gewerbetreibenden ist vom
Erfordernis einer Arbeitserlaubnis des Gebietsstaa-
tes befreit, sofern es diese Tätigkeiten nach dem
Recht des Nachbarstaates ausüben darf.

(3) Für den Grenzübertritt und den Aufenthalt
der in den vorstehenden Absätzen genannten
Personen im Gebietsstaat gelten dessen allgemeine
Bestimmungen. Die danach möglichen Erleichte-
rungen sind zu gewähren."

Artikel II 1)

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin,
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland gegenüber der Regierung der Republik
Österreich innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige
Erklärung abgibt.

Artikel III

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation;
die Ratifikationsurkunden werden so bald wie
möglich in Wien ausgetauscht.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des
dritten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in
dem die Vertragsparteien die Ratifikationsurkun-
den ausgetauscht haben.

(3) Dieses Abkommen tritt außer Kraft, wenn das
Abkommen vom 14. September 1955 zwischen der
Republik Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland über Erleichterungen der Grenzabfer-
tigung im Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr
außer Kraft tritt.

GESCHEHEN zu Bonn, am 30. Juli 1990, in
zwei Urschriften.

Für die Republik Österreich:
Bauer

Für die Bundesrepublik Deutschland:

Eitel
Schmutzer

1) Art. II ist obsolet

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 3. August 1993 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. III Abs. 2 mit
1. November 1993 in Kraft.

Vranitzky
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